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Stadt Forchheim 
Stadtbauamt 
61 
 
Bebauungsplan Nr. 1/1-4, Forchheim Mitte 
Teilbereich zwischen Klosterstraße und Dreikirchenstraße 
ehem. Molkerei und angrenzende Grundstücke 

 
1. Anlass und bisheriger Planungsverlauf 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 21.06.2007 (PLUA 11.06.2007) die 
Aufstellung eines Bebauungsplans für den Bereich zwischen Klosterstraße und 
Dreikirchenstraße, ehem. Molkerei und angrenzende Grundstücke, beschlossen.  
Wie im damaligen Sitzungsvortrag erläutert, haben die vorbereitenden 
Untersuchungen zum Sanierungsgebiet SAN VI Altstadt-Ost gezeigt, dass hier 
städtebauliche Missstände vorliegen, die einer Neuplanung und Neuordnung 
bedürfen.  
Die frühzeitige Beteiligung der Bürger mit dem Vorentwurf des Bebauungsplanes hat 
in der Zeit vom 26.05.-10.06.2008 stattgefunden, die Träger öffentlicher Belange 
wurden mit Schreiben vom 08.05.2008 angeschrieben. 
Der vorliegende Entwurf wurde am 08.02.2010 vom PLUA gebilligt und zur 
öffentlichen Auslegung im Zeitraum 15.03.2010- 16.04.2010 bestimmt. Im Vergleich 
zum Vorentwurf wurden nur wenige Festsetzungen überarbeitet, der Entwurf 
ermöglicht die Planung von drei Doppelhäusern, die Baugrenze wurde nach Süden 
erweitert. 
 
2. Ziel des Bebauungsplanes 
 
Die Verwaltung hat in mehreren Gesprächen mit den beteiligten 
Grundstückseigentümern aber auch den Stadtwerken als Versorgungsträger, das in 
der Anlage dargestellte Konzept, entwickelt. Dabei werden städtebaulich 
nachfolgend aufgeführte Schwerpunkte als Ziele weiter verfolgt: 
 
- Neuordnung/Abbruch der vorhandenen Gebäudesubstanz auf der Fl.Nr. 

373/6 inkl. aller Nebenanlagen.  
Gem. den vorbereitenden Untersuchungen, ist die vorhandene Bausubstanz 
nicht erhaltenswert. Der Abbruch und die Neuordnung sind Vorraussetzung zur 
Erreichung der allgemeinen Sanierungsziele im Planbereich. Dies entspricht 
auch den Zielen der derzeitigen Eigentümer. 
 

- Schaffung von zentrumsnahen Wohnbaurechten auf der Fl.Nr. 373/6 als 
Übergang zwischen den vorhandenen neuen Wohngebäuden an der 
Wiesent und der bestehenden Bebauung im Bereich der 
Dreikirchenstraße. 
Für den Bereich wird das Ziel verfolgt, die innerstädtische Wohnnutzung weiter 
zu stärken. Gleichzeitig kann die neue Bebauung einen städtebaulichen 
Übergang schaffen zwischen der neu entstandenen viergeschossigen  
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Bebauung an der Wiesent und den historisch gewachsenen kleinteiligen, meist 
ein- bis zweigeschossigen Baukörpern im Bereich Dreikirchenstraße. 
 

- Neuordnung der öffentlichen Erschließung und der privaten 
Parkplatzsituation. 
Im Rahmen der Planaufstellung wird eine öffentliche Erschließungsstraße als 
Stichstraße in das Gebiet hinein errichtet, die eine fußläufige Verbindung zur 
Klosteranlage erhält. Über die neue öffentliche Straße werden die neuen Bau-
rechte angebunden. Weiterhin erhalten die bestehenden Anwesen an der Drei-
kirchenstraße eine rückwärtige Erschließung. Diese ermöglicht es auch die 
private Parkierungssituation zu verbessern, da angrenzend an die Straße 
private Stellplätze und Carportflächen geschaffen werden können. 
 

- Wohnumfeldverbesserung durch private Gebäudesanierung und 
Freiflächenentsiegelung. 
Ausgelöst durch die vorgesehenen Ordnungs- und Erschließungsmaßnahmen 
haben Privateigentümer angekündigt, an ihren Anwesen Sanierungsmaßnah-
men durchzuführen. Gleichzeitig kann in diesem Bereich die Freiflächen-
situation durch die Hinzugewinnung von privaten Freiflächen verbessert werden 
(u.a. durch Abbrüche von Nebenanlagen auf den privaten Freiflächen im 
Bereich Dreikirchenstraße). 

 
3. Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
3.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 
Der Planbereich wird als allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Die überbaubaren 
Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festgesetzt. Innerhalb der Baugrenzen 
ist die Errichtung von zweigeschossigen Einzel- und Doppelhäusern mit einem 
ausgebauten Dachgeschoss möglich. Die Firsthöhe wird begrenzt auf 11,50 m. 
Durch die Festsetzung wird dem städtebaulichen Wunsch Rechnung getragen, einen 
Übergang zwischen der vorhandenen viergeschossigen Bebauung im Westen und 
der kleinteiligen, meist ein- bis zweigeschossigen Bebauung im Osten herzustellen.  
 
Für die Baurechte wird eine einheitliche Dachgestaltung mit geneigten Dächern mit 
38° + 3° zugelassen, so dass im Planbereich ein einheitliches Gestaltungsbild 
erreicht werden kann. 
 
3.2 Erschließung 
Die neuen Wohnbauflächen sollen über eine neue Verkehrsfläche angebunden 
werden, die im Norden in einen Fuß- und Radweg übergeht. Damit kann auch die 
fuß- und radläufige Verbindung zu den bestehenden Wegen im Bereich der 
Klosteranlage hergestellt werden. Die Aufteilung der im Bebauungsplan dargestellten 
Verkehrsflächen bleibt der Fachplanung vorbehalten. 
Innerhalb der festgesetzten Baugrenzen ist nach den Vorstellungen des möglichen 
Investors der Neubau von Doppelhäusern geplant. Im Hinblick auf die Zielsetzung 
eines verdichteten Wohnens im Bereich der Innenstadt wird zwischen 
Hauptgebäuden ein Mindestabstand von 6m festgesetzt. Damit wird den Belangen 
der ausreichenden Belichtung, Belüftung und des Brandschutzes Rechnung 
getragen.  
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3.3 Parkierung 
Die Fläche des allgemeinen Wohngebietes ist aufgeteilt in eine WA 1- und WA 2-
Fläche. Der als WA 2 gekennzeichnete Bereich soll den östlichen angrenzenden 
bestehenden Grundstücken außerhalb des Geltungsbereiches später zugeordnet 
werden und soll die dortige Parkierungs- und Freiflächensituation verbessern. Auf 
diesen Flächen ist geregelt, wo Stellplatzflächen bzw. Carports/Garagen errichtet 
werden dürfen. 
 
3.4 Hinweise 
Für Auffüllungen des Geländes im Geltungsbereich sind aufgrund der vorgesehenen 
Wohnnutzung folgende Hinweise des Landratsamtes, Immissionsschutz, Schreiben 
vom 01.04.2010 zu beachten. 
„Als Auffüllmaterial im Planungsgebiet darf ausschließlich nicht verunreinigtes 
Erdreich verwendet werden. Die "Anforderungen an die stoffliche Verwertung von 
mineralischen Abfällen – Technische Regeln der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 
(LAGA)" sind einzuhalten. Das einzubauende Material darf die Z-0-Werte (siehe 
Tabellen II 1.2-2 und II 1.2-3 der o. g. Technischen Regeln) nicht überschreiten. 
Entsprechende Nachweise sind bei Bedarf vorzulegen. 
Bei Verwendung von Bauschutt für die Geländeauffüllung ist der Leitfaden des 
damaligen Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz „Anforderungen an die Verwertung von Bauschutt in technischen 
Bauwerken“ vom 15. Juni 2005 zu beachten. Das einzubauende Material darf die 
RW-1-Werte nach der Tabelle in Anhang 1 nicht überschreiten. Dem Landratsamt 
Forchheim, Fachbereich 44, sind vor dem Einbau des Bauschutts die 
Untersuchungsergebnisse und eine Zustimmung des Wasserwirtschaftsamtes 
Kronach vorzulegen. Insbesondere sind beim Einbau die Ausführungen unter Nr. 4 
des Leitfadens zu beachten.“ 
 
4. Umweltbericht 
 
Im Rahmen des Umweltberichts werden gemäß §1a Abs. 6 Nr. 7 BauGB die Belange 
des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
geprüft. 
 
Für die Erstellung wurden folgende Unterlagen verwendet: 
 

• Sitzungsvortrag zum PLUA/Stadtrat vom 13.03.2008/27.03.2008/08.02.2010 
• Bebauungsplanentwürfe Nr. 1/1-4 Stand 13.03.2008 und 08.02.2010 
• Geologische Karte, Landschaftsplan der Stadt Forchheim, Biotopkartierung, 

Baumschutzverordnung, Arten- und Biotopschutzprogramm 
• Geotechnischer Untersuchungsbericht, Dr. Dafner vom 08.02.2010 
• Schreiben des Dr. Dafner ans WWA vom 06.05.2010 
• Bayernviewer Denkmal 

 
4.1 Kurzdarstellung der wichtigsten Ziele 
 
Die wichtigsten Ziele sind unter Punkt 2 und Punkt 3 der Begründung dargestellt. 
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4.2. Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Umweltziele und 
ihre Begründung 
 
Der vorgesehenen Planung stehen keine Aussagen des Regionalplans, des 
Landschaftsplans, des Arten- und Biotopschutzprogramms entgegen. 
Es wurden im Plangebiet keine Biotopflächen und keine geschützten Bäume 
festgestellt. 
Es sind keine Kulturdenkmäler eingetragen, die Fläche liegt aber im Bereich des 
großflächigen Bodendenkmals das die Forchheimer Innenstadt umfasst. Hier wurde 
vorsorglich in die Festsetzungen der Hinweis auf die Meldepflicht bei Funden 
aufgenommen. 
Im Altlastenkataster der Stadt Forchheim ist der Planbereich nicht eingetragen. 
 
4.3 Untersuchung im Planungsgebiet  
 
Die Versiegelung und die Art der Bebauung im Planungsgebiet sind durch die 
gewerbliche Nutzung bedingt; bis 1972 hat es hier eine Molkerei geben. Eine 
Bauflaschnerei und ein Geschäft mit Fußbodenbelägen waren als nachfolgende 
Nutzungen gemeldet. 
Für die geplante Nutzung als Wohnstandort sollen alle Gebäude abgebrochen und 
die Freiflächen entsiegelt werden. Da der Abbruch im Rahmen der Stadtsanierung 
vorgesehen ist, wurde eine orientierende Untersuchung des Bodens und der 
Bausubstanzen der Fl.Nr. 3773/6 beauftragt. Ziele sind eine Prüfung bezüglich der 
Wiederverwertbarkeit des Bauschuttes sowie Aussagen zu einer möglichen 
Gefährdung von Boden und Grundwasser zu treffen. 
Die Untersuchungsergebnisse der beauftragten Dr. Dafner GeoConsulting Ltd. liegen 
vor (Geotechnischer Untersuchungsbericht vom 08.02.2010). Im Gebäude und im 
Asphalt wurde teilweise belastetes Material verwendet. Für den Abbruch der 
Gebäude, die Entsorgung der (belasteten) Baustoffe, Anlagen und der 
Bodenauffüllungen unter dem Asphalt werden Lösungsmöglichkeiten vorgeschlagen.  
 
Mit Aussage der Dr. Dafner GeoConsulting Ltd. Schreiben vom 06.05.2010 werden 
die im Geotechnischen Bericht vom 08.02.2010 und der Begründung zum Entwurf 
noch getroffenen Aussagen zur Untersuchung des Wassers im „Schachtwerk“ 
relativiert. Im Kellergeschoß des Anwesens wurde ein zunächst für einen Brunnen 
gehaltenes Schachtbauwerk gefunden und eine Analyse durchgeführt die eine 
geringfügige Schadstoffbelastung zeigte.  
Dieses Betonschachtwerk wurde als Pumpensumpf für Kellerabläufe konstruiert. Ein 
direkter Kontakt mit dem Grundwasser besteht nach Schreiben vom 06.05.2010 
nicht. Der Sachverhalt wurde mit dem WWA Kronach geklärt. 
Die vorgesehenen Abbruchmaßnahmen werden in Abstimmung mit den Behörden 
durchgeführt. Ein entsprechender Beschluss des Stadtrates zum Abbruch als 
Ordnungsmaßnahme im Rahmen der Stadtsanierung liegt bereits vor. (s.a. Punkt 
3.4). 
 
4.4. Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der 
Prognose bei Durchführung der Planung 
 
Das Plangebiet liegt in Forchheim-Mitte, im Innenstadtbereich. Nördlich an das 
Plangebiet grenzt der Klostergarten des Klosters St. Anton an. Hier existieren 
größere Gehölzbeständen und Freiflächen. Im Süden wird das Gebiet von der 
Dreikirchenstraße begrenzt. 
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Der Geltungsbereich ist derzeit fast vollständig versiegelt, lediglich ein schmaler 
Streifen entlang der Dreikirchenstraße ist gärtnerisch angelegt.  
Es existiert ein größeres, älteres Wohngebäude und mehrere Flachbauten, die 
gewerblich genutzt werden. 
 
Die Feststellung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen, die durch die Planung 
auf die verschiedenen Schutzgüter entstehen kann, erfolgt verbal-argumentativ. 
 
SCHUTZGUT BODEN, KLIMA/LUFT, WASSER 
 
Die Auswirkungen der neuen Planung und ihrer Umsetzung lassen eine 
Verbesserung hinsichtlich der o.g. Schutzgüter erwarten.  
Dies begründet sich in der teilweisen Entsiegelung von Flächen gegenüber der 
jetzigen, fast totalen Versiegelung. Es entstehen Freiflächen, Gartenparzellen und es 
sind Baum- und Gehölzpflanzungen vorgesehen.  
Mit der Umsetzung der Vorschläge der orientierenden Untersuchung zu Abbruch, 
Auskofferung und Entsorgung wird ebenfalls eine Verbesserung des Boden- und 
Grundwasserschutzes erwartet.  
 
Nur während der Abriss- bzw. Bauphase können kurzzeitige Belastungen, z.B. durch 
Staub auftreten. 
 
SCHUTZGUT TIERE UND PFLANZEN 
 
Durch die Gestaltung der entsiegelten Freiflächen (Gartenparzellen, 
Gehölzpflanzungen, Grünstreifen) wird für einige Tier- und Pflanzenarten 
Lebensraum geschaffen, die sich an das Stadtleben angepasst haben. Dazu zählen 
Vogelarten wie z.B. Amsel und Kohlmeise und Gehölz-, Gras- bzw. Krautarten, die in 
Gärten eingebracht werden. 
Insgesamt ist durch die Nutzung als Wohnbaufläche gegenüber der jetzigen Situation 
eine positive Veränderung zu erwarten. 
 
SCHUTZGUT MENSCH/LÄRM 
 
Für die Bewohner in der Nachbarschaft, wird während der Abriss- und Bauphase 
eine zusätzliche Belastung durch Baufahrzeuge und Bautätigkeiten auftreten. Wenn 
die Wohnhäuser fertig gestellt sind und die Freiflächen angelegt, so kann dies als 
eine starke Aufwertung gegenüber der jetzigen Situation betrachtet werden. Durch 
die Orientierung der Wohngebäude von der Dreikirchenstraße abgewandt, ist auch 
für die neuen Bewohner mit reduziertem Straßenlärm zu rechnen. Dies kann durch 
die Pflanzung von Gehölzen noch verbessert werden. 
 
SCHUTZGUT LANDSCHAFTSBILD/STADTBILD 
 
Durch die Neuschaffung von gegliederten Baukörpern und die Reduzierung der 
überbauten Fläche, durch die Gestaltung der Freiflächen als Gartenparzellen und die 
Durchgrünung mit Baum- und Gehölzpflanzungen wird gegenüber der jetzigen 
Situation eine deutliche Verbesserung des Stadtbildes erreicht. 
 
Insgesamt ergibt sich durch die im Gebiet geplante Wohnbebauung eine deutliche 
Verbesserung für die betrachteten Schutzgüter. Nur während der Abriss- bzw. 
Bauphase können kurzzeitige Mehrbelastungen auftreten. 
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Zusammenfassend ist für die Umnutzung kein Ausgleich erforderlich. 
 
4.4. Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Würden im Plangebiet keine neuen Wohnbaurechte geschaffen, so müsste vermehrt 
auf neue Baugebiete im Außenbereich zurückgegriffen werden, um dem 
Wohnraumbedarf in der Stadt ausreichend nachzukommen. Ohne Überplanung der 
Fläche wäre in absehbarer Zeit keine orientierende Untersuchung auf mögliche 
Boden- und Grundwasservorbelastungen erfolgt. 
 
4.5. Zusammenfassung 
 
Das Gebiet zwischen Klosterstraße und Dreikirchenstraße, ehemalige Molkerei und 
angrenzende Grundstücke weist derzeit Mischgebietscharakter auf. Es ist nahezu 
vollständig versiegelt und zum Teil mit wenig attraktiven Gebäuden und 
Nebenanlagen bebaut. 
Durch die Aufstellung eines Bebauungsplans mit dem Ziel Wohngebiet, kann eine 
wesentliche Verbesserung der bestehenden Situation erreicht werden. Die 
Freiflächensituation wird verbessert, d.h., es werden Teilflächen zur gärtnerischen 
Nutzung entsiegelt. Dadurch und durch die vorgesehenen Abbruch und 
Entsorgungsmaßnahmen können die Schutzgüter Boden, Klima, Luft und Wasser 
entlastet werden.  
Durch grünordnerische Maßnahmen und die Gliederung der Baukörper entsteht eine 
Aufwertung des Stadtbildes gegenüber dem jetzigen Zustand. 
 
 
 
5. Flächengliederung 
 
Flächenbilanz Dreikirchenstraße 
   
Wohnbauflächen (WA1 + WA2) 1468 m² (WA1 1288, WA2 180 m²) 

öffentliche Verkehrsflächen 507
 
m² (inkl. Fuß- und Radweg mit 46 m²)

  
Gesamtfläche Geltungsbereich 1975 m²  
 
6. Anlage 
Der Begründung werden folgende Anlagen beigefügt 

• Geotechnischer Untersuchungsbericht, Dr. Dafner GeoConsult Ltd. vom 
08.02.2010 

• Schreiben des Dr. Dafner GeoConsult Ltd. ans WWA vom 06.05.2010 
 
 
Forchheim 12.07.2010 
 
 
Zedler   Dworschak  Krüger  Malik 
Referatsleiter Amtsleiter  Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin 
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Anlagen 
• Geotechnischer Untersuchungsbericht, Dr. Dafner GeoConsult Ltd. vom 

08.02.2010 
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• Schreiben des Dr. Dafner GeoConsult Ltd. ans WWA vom 06.05.2010 
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